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Teil I

Übersicht über die Entwicklung des Frauenklosters

I. Entwicklung des Frauenklosters

Außer von P. Kiem1 war die Existenz eines Doppelklosters in Muri nie

angefochten worden, unterstützte doch gerade die Hirsauer Reformbewegung

des 11. Jhs, der Muri sich unterworfen hatte, das Doppelklosterwesen.

Frauen, die ein streng religiöses Leben führen wollten, konnten
sich einem organisierten Männerkloster anschließen und wurden von ihm
religiös betreut. Rechtlich und wirtschaftlich waren diese Frauenkonvente

vollständig von den Männerklöstern abhängig, sie bildeten einen
bloßen Annex. Trotz räumlicher Nähe waren sie baulich vom Männerkloster

getrennt2. Eindeutig weisen nun verschiedene Stellen in den Acta
Murensia3 auf die Entstehung eines Doppelklosters in Muri hin. Nachdem

nämlich Abt Giselbert von St. Blasien auf Bitte Graf Wernhers von
Habsburg, Sohn der beiden Klosterstifter Ratbot und Ita4, die Reform
des Klosters Muri 10825 übernommen hatte, schickte er als Neuerung
gemäß dem Reformprogramm Hirsaus Laienbrüder mit Schwestern, die

aus dem mit St.Blasien verbundenen Frauenkloster Berau stammten,
nach Muri6. Die Klostertradition in Hermetschwil gibt dafür das Jahr

1 P. Martin Kiem, Geschichte der Benediktiner Abtei Muri-Gries, I, S.70 ff (ferner zit.
Kiem, Muri).

2 Zum Thema Doppelklöster: S.Hilpisch, Doppelklöster (Beiträge zur Geschichte des

alten Mönchtums und Benediktinerordens, Nr. 15), S.60 ff.
3 o.Acta Fundationis Monasterii Murensis: Von einem Anonymus aus der

Klostergemeinschaft um die Mitte des 12. Jhs verfaßte Gründungsgeschichte des Klosters Muri.
Pubi.M.Kiem (qsg III, zit.AM). Zur Kritik der AM: B.Wilhelm, Die ältesten
Geschichtsquellen des Klosters Muri im Lichte der neuern Forschung, Festgabe zur 9.

Jahrhundertfeier der Gründung des Benediktinerstiftes Muri-Gries, Samen 1927, S.

17-75.
4 Quelle zur Gründungsgeschichte: AM, Kritische Verarbeitung: Kiem, Muri, S.3 ff.
5 Dazu die kritische Arbeit von B.Wilhelm, Die Reform des Klosters Muri 1082-1150

und die AM, Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens, NF 15,

Bd46, 1928, S. 159 ff.
6 «Eo tempore misit hie suos exteriores fratres cum sororibus, de qua consuetudine

etiam adhuc assunt. » AM 35, St. Blasien seinerseits war nach den Richtlinien von
Fruttuaria reformiert worden, S.Schmitz, Geschichte des Benediktinerordens, Bd 1.
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1083 an7. Es verlautet nichts darüber, daß diese Schwestern eine

selbständige Körperschaft gebildet haben, sondern sie müssen sich der
weltlichen und geistlichen Leitung der Abtei unterworfen haben. Da der
Chronist der Acta Murensia zur Zeit ihrer Abfassung um 1150 berichtet,
daß der Brauch, Frauen im Kloster versammelt zu haben, schon viele
Jahre in Muri blühe, dürfen wir annehmen, daß sich diese Tradition von
den Schwestern aus Berau her leitete. Aus den Acta Murensia vernehmen
wir wiederum, daß zT reich begüterte Frauen aus der nähern und
fernem Umgebung des Klosters vor und um 1150 in den Konvent eintraten
und dem Männerkloster dabei ihren Grundbesitz zu Eigen übergaben8.
Der Chronist selbst nennt als Grund, warum sich die Abtei mit einem
Frauenkloster belastete, das Beispiel, das das Leben der heiligen Väter
gab, die ob der Liebe Gottes Frauen um sich gesammelt hätten9. Ein
anderer - wirtschaftlicher - Grund mochte die Schenkfreudigkeit dieser
Flauen gewesen sein, die dem Kloster ihren Grundbesitz als «Aussteuer»

mitgebracht und dadurch dessen materielle Lage erfreulich verändert
hatten10.

Über die Organisation dieses Doppelklosters gibt der Chronist leider
nur wenige Angaben : Das Leben wie auch die Wohnstätte dieser Nonnen
müssen von dem der Mönche vollständig getrennt sein, auf daß kein
Verdacht entstehe. Die Frauen werden einzig vom Abt und von einem

Propst in wirtschaftlicher und religiöser Hinsicht betreut. Der Abt nimmt
neue Schwestern auf11. Über eine Vorsteherin des Frauenkonventes
vernehmen wir nichts bis in die Zeit seiner Versetzung nach Hermetschwil.
Diese Nonnensamnung muß in gutem Ruf gestanden haben, sollte doch

zur Einführung des regulierten Lebens im neugegründeten Kloster Fahr
1130 die «régula scilicet sanctimonialium in Murensi cenobio» oder der
Frauen im Kloster Berau als Beispiel dienen12.

Im 12./13. Jh wurde in den Benediktiner Doppelklöstern vielfach aus

7 StAA 4561, 11.
8 Vgl. nächstes Kap. II.
9 «nobis est exemplum vita sanctorum patrum, qui et ipsa feminas congregaverunt ob

amorem Dei ...» AM 60.
10 Dieser Faktor war auch bei andern Doppelklöstern mitbestimmend, siehe Hilpisch,

Doppelklöster, S.63.
11 «... quarum mansio et vita ita perfecto debet esse separata a monachis, ut nulla inter

eas possit esse suspicio, sed a solo abbate et preposito qui eis prelati fuerint, earum
vita et religio ordinetur», vgl. auch AM 94.

12 Urk. 1130 I. 22, UB Zürich I, 164.
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materieller Rücksicht die Aufnahme weiterer Frauen unterbunden, so

daß die Frauenkonvente mit der Zeit verschwanden oder aber aus dem

engen Bezirk der Männerklöster entfernt und versetzt wurden13. Auch
der Frauenkonvent in Muri mußte eine Umsiedlung erdauern. Nach der
Hermetschwüer-Klostertradition fand um 1200 unter Abt Anshelm die

Versetzung der Frauen in die dem Kloster Muri gehörende Grundherrschaft

Hermetschwil an der Reuß statt14. Diese Tradition läßt sich mit
zwei Indizien unterstützen:

1. damit, daß die 1159 noch als ecclesia auftretende Kirche in Hermetschwil

1179 als capella dem Kloster Muri inkorporiert erscheint15.
Diese größere Abhängigkeit der Kirche vom Kloster ist m.E. ein Hinweis

darauf, daß die Versetzung des Frauenkonventes, den man von
Muri aus mit Priestern versorgen und in Abhängigkeit behalten wollte,
projektiert oder eben in Ausführung begriffen war.

2. erscheint zu Ende des 12.Jhs im Necrologium des Frauenklosters
erstmals eine schriftliche Aufzeichnung wirtschaftlicher Art, die das

«cenobium Hermotswilare» nennt, dieser folgen dann weitere
Wirtschaftsnotizen bis in den Anfang des 14. Jhs16.

Konvent und Kloster in Heimetschwil - unter dem Patronat des heiligen
Nikolaus17 erhielt vermutlich erst zu diesem Zeitpunkt eine eigene Vor-
steheiin, eine Meisterin (magistra)18. Nach wie vor stand dei Konvent

13 Hilpisch, Doppelklöster, S. 83 ; eine Ausnahme bildete in der Schweiz das
Benediktinerkloster Engelberg, das den Frauenkonvent erst auf Drängen der Benediktinerkongregation

1615 aus seinem Bezirk entfernte und nach Sarnen versetzte (St.-
Andreas-Kloster) Kiem, Muri, II, S. 82.

14 StAA 4561, 12.
15 Vgl. S. 263 ff.
16 ubh 1, dat. Kläui. Diese Notizen und ihr Auftreten Ende 12. Jh scheinen mir

zwingender für eine Verlegung des Konventes Ende 12. Jh auszusagen als die Anlage des

Necrologiums um 1140 für eine von P. Kläui vertretene Verlegung um jene Zeit,
besonders auch, da nach den Angaben der AM die Frauen um 1150 immer noch in Muri
zu wohnen scheinen. Dieser alten Tradition folgen auch: H. Hirsch, MJöG 25, S. 258,
Anm. 6; B.Wilhelm, Reform des Klosters Muri, und Bruckner, Scriptoria VI I,SAO.

17 Bei der Wiedereinweihung der Kirche im Jahre 1532 wurde der heilige Martin
Kirchenpatron (siehe Hecker, Kirchenpatrozinien, S. 76/77).

18 Die ersten drei Meisterinnen (vgl. Liste Anhang 2) sind nach der Datierung der Hände
im Necrologium durch P. Kläui in die Zeit zwischen 1140 und 1220 zu setzen, wobei,
wie ich vermute, nur die Zeit vom Ende des 12. Jhs, dem hypothetischen Zeitpunkt
der Übersiedlung nach Hermetschwil, und 1220 in Betracht fällt.
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